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Der Forschungsschwerpunkt "Übergänge in Arbeit" steht in einer For-
schungstradition des DJI, die, ausgehend von der Analyse der Übergangs-
biografien von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, auch die Strukturen
und Institutionen, Politiken und sozialen Folgen der Veränderungen des
Übergangssystems zum Gegenstand gemacht hat. Dieses Forschungsengage-
ment am DJI legitimiert sich nicht zuletzt aus dem im KJHG formulierten
Auftrag an die Jugendhilfe, die berufliche und soziale Integration von
Jugendlichen zu fördern und dabei eine Mittlerfunktion im Verhältnis zu
anderen, vorrangig zuständigen und in ihren Ressourcen leistungsfähigen
Akteuren wahrzunehmen.

Beitrag zum Workshop „Übergangssysteme zwischen Schule und Beruf und
darauf bezogene Hilfesysteme in Deutschland und europäischen Nachbar-
staaten“. Workshop der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit am 21.
und 22. April 2005 in Bonn.
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Vorbemerkung

Kennzeichen des Übergangssystems Schule – Beruf in Deutschland ist ein
hohes Maß an Unübersichtlichkeit. Das gilt nicht nur für die Vielzahl der an
diesem Übergangssystem beteiligten Akteure. Das gilt in gleicher Weise auch
für die Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Akteure. Die Jugendsozialar-
beit, deren Rolle im Übergangssystem Gegenstand dieses Beitrags ist, ist
dafür ein gutes Beispiel.

Das beginnt schon bei den Begrifflichkeiten. Jugendsozialarbeit ist ein Auf-
gabenfeld der Jugendhilfe (Proksch 2001, S. 213). Unter der Überschrift
„Jugendhilfe“ ist in Deutschland ein breites Spektrum von sozialpolitischen,
betreuerischen und Bildungsaktivitäten zusammengefasst. Das Spektrum
reicht von der Bildung und Betreuung im Vorschulalter (Kinderkrippen,
Kindertagesstätten) über Freizeiteinrichtungen, betreutes Wohnen, Hilfen
zur Erziehung, Unterstützung beim Übergang von der Schule ins Arbeitsle-
ben, bis hin zur Betreuung und Resozialisierung straffälliger Jugendlicher.
Für die Leistungen der Jugendhilfe zur Unterstützung des Übergangs von
der Schule ins Arbeitsleben werden die Bezeichnungen „Jugendsozialarbeit“
und „Jugendberufshilfe“ benutzt. Jugendsozialarbeit ist der umfassendere
Begriff, der neben konkreten Unterstützungs- und Qualifizierungsangeboten
auch Beratung, Sozialarbeit in Schulen und Wohnangebote für Jugendliche
im Übergang Schule – Beruf einschließt. Mit Jugendberufshilfe werden
dagegen die unmittelbar auf den Übergang Schule – Beruf gerichteten
Unterstützungs- und Qualifizierungsangebote bezeichnet. Um ein nahelie-
gendes Missverständnis auszuräumen: Der Begriff Jugendsozialarbeit in
Deutschland meint nicht generell Sozialarbeit mit Jugendlichen (wie man
eigentlich erwarten könnte), sondern impliziert immer eine Unterstützungs-
funktion im Hinblick auf das Gelingen der sozialen und beruflichen Inte-
gration von Jugendlichen, insbesondere von Jugendlichen mit Benachteili-
gungen.

Die Unübersichtlichkeit geht noch weiter. Der Begriff „Jugendsozialarbeit“
hat  in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen:
- Im rechtlichen Kontext bezeichnet Jugendsozialarbeit die Leistungen

zur beruflichen und sozialen Integration von Jugendlichen, die sich aus
den Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilferechts ableiten lassen.

- Im institutionellen Kontext sind Einrichtungen der Jugendsozialarbeit
solche, die als Erbringer von Leistungen nach dem Kinder- und Jugend-
hilferecht anerkannt (also anerkannte Träger der Jugendhilfe) sind.

- In der pädagogischen Terminologie bezeichnet Jugendsozialarbeit ein
bestimmtes Set von pädagogischen Methoden und Leistungen, die von
Fachkräften mit einer Ausbildung in der Sozialarbeit bzw. der Sozialpä-
dagogik angewandt bzw. erbracht werden. In dieser Bedeutung können
Jugendsozialarbeit oder Jugendberufshilfe beispielsweise auch in Betrie-
ben stattfinden.

Nachdem wir erst einmal breiter ausgeholt haben, wollen wir uns im Fol-
genden beschränken. Wir wollen über die Leistungen im Übergangssystem
Schule – Beruf sprechen, deren Erbringung aus dem Kinder- und Jugend-
hilferecht abgeleitet wird.

Das wollen wir in den folgenden Schritten tun:
- In einem ersten Schritt wollen wir die rechtlichen Grundlagen der Kin-

5 Die Rolle der Jugendsozialarbeit im Übergangssystem Schule −− Beruf



der- und Jugendhilfe im Bereich Übergang Schule – Beruf skizzieren.
- In einem zweiten Schritt wollen wir auf die Datenlage zu diesen Lei-

stungen eingehen. Was wird in welchem Umfang angeboten, und was ist
das Kostenvolumen?

- Im dritten Schritt befassen wir uns mit der Struktur von Leistungen der
Jugendhilfe im Übergang Schule – Beruf auf unterschiedlichen Ebenen:
Auf der Ebene der Kommunen und Landkreise, auf der Ebene der
Länder und auf der Bundesebene.

- Zum Abschluss wollen wir versuchen, eine Entwicklungsperspektive für
die Jugendsozialarbeit in Deutschland zu skizzieren.

Rechtliche Grundlagen

Die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe sind im 8. Sozial-
gesetzbuch (SGB VIII) festgelegt (Proksch 2001). Danach hat jeder junge
Mensch „ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und Erziehung zu
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (SGB
VIII, § 1 Abs. 1). Jugendhilfe hat den Auftrag, „junge Menschen in ihrer
individuellen und sozialen Entwicklung (zu) fördern und dazu beizutragen,
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen (§ 1 Abs. 3 Satz 1). Für
„junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf
Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpä-
dagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration
fördern“ (§ 13 Abs. 1). Gemeint sind hier die Leistungen der Jugendsozial-
arbeit. Adressaten von Leistungen der Jugendsozialarbeit sind also Perso-
nen, für die sich Unterstützungsbedarf aus kollektiven Benachteiligungen,
individuellen Merkmalen oder einem Zusammentreffen von beidem ergibt.
Zielperspektive ist das Gelingens der schulischen Bildung, das Gelingen der
Integration in Ausbildung und Erwerbsarbeit und – eng damit verbunden –
die soziale Integration. „Soweit die Ausbildung dieser jungen Menschen
nicht durch Maßnahmen und Programme anderer Träger und Organisatio-
nen sichergestellt wird, können geeignete sozialpädagogisch begleitete Aus-
bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den Fähig-
keiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen Menschen Rechnung tra-
gen“ (§ 13 Abs. 2). Alle diese Angebote „sollen mit den Maßnahmen der
Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und
außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangebo-
ten abgestimmt werden“ (§ 13 Abs. 4).

Die gesetzlichen Grundlagen der Jugendsozialarbeit sind damit in zweifa-
cher Hinsicht weich formuliert:
- Einmal wird eine Nachrangigkeit von Leistungen der Jugendsozialarbeit

gegenüber den Leistungen anderer Akteure im Übergangssystem festge-
legt: Leistungen können erbracht werden, wenn Andere – primär
Zuständige – sie nicht erbringen. Jugendsozialarbeit muss darüber hin-
aus ihre Aktivitäten mit anderen – erneut primär zuständigen – Akteu-
ren abstimmen. Demgegenüber besteht für diese anderen Akteure eine
Verpflichtung zur Abstimmung ihrer Aktivitäten mit der Jugendsozialar-
beit nicht.

- Weich sind die Formulierungen des Gesetzes auch insofern, als sich aus
ihnen kein Rechtsanspruch der Jugendlichen auf Leistungen ableiten
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lässt. Leistungen „können“ oder „sollen“ erbracht werden, sie müssen
aber nicht erbracht werden, selbst wenn auf Seiten der Jugendlichen
Handlungsbedarf festgestellt wird und benötigte Unterstützungsangebo-
te ansonsten nicht zur Verfügung stehen.

Die rechtlichen Grundlagen für Jugendsozialarbeit sind also widersprüch-
lich: Einerseits werden wichtige und weitreichende Ziele formuliert (Hilfen
zum Gelingen von schulischer und beruflicher Bildung, Integration in
Erwerbsarbeit und soziale Integration), andererseits ist das Prinzip der
Nachrangigkeit dieser Leistungen mit dem Risiko verbunden, dass erst mal
abgewartet wird, ob andere handeln. Und damit verbunden, birgt das Fehlen
eines Rechtsanspruchs auf Leistungen das Risiko, dass die Erbringung von
Leistungen von der jeweiligen Kassenlage abhängig ist. Das macht Jugend-
sozialarbeit im Übergangssystem tendenziell zu einem wenig verlässlichen
Akteur.

Zur Datenlage

Die amtliche Jugendhilfestatistik erfasst die Kosten, die bei der Umsetzung
der rechtlichen Bestimmungen zur Jugendsozialarbeit in den Gemeinden,
auf Länder- und auf Bundesebene entstehen (die Daten in diesem
Abschnitt entstammen, wo nicht anders vermerkt, Rauschenbach u. a. 2004,
S. 281-304). Es handelt sich einmal um die Kosten der Leistungen, die für
anspruchsberechtigte Jugendliche erbracht werden, darüber hinaus sind die
Empfänger von Zahlungen Einrichtungen der Jugendsozialarbeit, die eine
projektbezogene oder institutionelle Finanzierung oder Förderung erhalten.

Die für die Jugendsozialarbeit aufgewendeten Mittel umfassen ca. ein Pro-
zent der für die Kinder- und Jugendhilfe insgesamt verausgabten Gelder.
Die jährlichen Ausgaben der Jugendsozialarbeit pro Jugendlichen (in der
Altersgruppe der 15- bis 27-jährigen, die im Prinzip anspruchberechtigt
sind) variieren stark zwischen den Bundesländern: Spitzenreiter mit 66 Euro
pro Jugendlichen pro Jahr ist Berlin. Im Mittelfeld mit 33 bis 22 Euro pro
Jugendlichen liegen die Flächenländer Niedersachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern, Schleswig-Holstein, Sachsen und Hessen. Länder wie Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und
Bayern geben zwischen 15 und 13 Euro pro Jugendlichen im Jahr aus. Am
Ende der Liste stehen Thüringen mit 10 Euro und der Stadtstaat Hamburg
mit 8 Euro. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 20 Euro, die Unterschiede
zwischen westdeutschen (18 Euro) und ostdeutschen (20 Euro) Flächenlän-
dern sind relativ gering (alle Zahlen bezogen auf das Jahr 2001, aus: Rau-
schenbach u. a. 2004, S. 286).

Abgesehen von den beiden „Spitzenreitern“ (Berlin und Niedersachsen), auf
die unten einzugehen sein wird, lässt sich kein Muster ausmachen: Stadtstaa-
ten stehen am Anfang und am Ende der Liste, arme und reiche Bundeslän-
der stehen in ihren Ausgaben dicht nebeneinander, Länder mit einer boo-
menden Wirtschaft stehen neben Ländern mit großen Strukturproblemen.
Betrachtet man die Entwicklung der Ausgaben im zeitlichen Verlauf für den
Zeitraum von 1992 bis 2001, so gibt es in den Jahren 1992 bis 1994 einen
Rückgang der verausgabten Mittel und in den Folgejahren bis 2001 einen
Anstieg auf das bis dahin höchste Niveau. Hier wird eine Parallelität zur
Arbeitsmarktentwicklung erkennbar: Mit dem Rückgang der Jugendarbeits-
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losigkeit sinkt auch der Umfang der aufgewendeten Mittel, mit dem Anstieg
der Jugendarbeitslosigkeit steigen auch die Ausgaben. Interessant ist eine
Verschiebung zwischen den Kostenarten: Gingen im Jahre 1992 noch über
die Hälfte der Mittel in die Infrastruktur, so betrug dieser Anteil im Jahr
2001 nur noch gut ein Drittel der Ausgaben. Dies kann als eine Verschie-
bung von Prioritäten weg von der Bereithaltung einer stabilen Infrastruktur
und hin zum Erbringen von Leistungen bei akutem Handlungsbedarf inter-
pretiert werden (alle Zahlen: Rauschenbach u. a. 2004, S. 285).

Wie lassen sich die Ergebnisse dieses Abschnittes zusammenfassen? Nimmt
man die in der PISA 2000-Studie formulierte Diagnose ernst, dass fast ein
Viertel der 15-Jährigen nur ein Kompetenzniveau erreicht, das Schwierigkei-
ten bei der Integration in Erwerbsarbeit erwarten lässt, so würde man auf
Seiten der Jugendsozialarbeit einen großen Handlungsbedarf erwarten. Vor
diesem Hintergrund erscheint das Ausgabenvolumen der Kinder- und
Jugendhilfe für die schulische, berufliche und soziale Integration von
Jugendlichen gering.

Erklärungsbedürftig sind die Unterschiede im Ausgabenvolumen zwischen
den Bundesländern. Eine Erklärung ist, dass Leistungen zur beruflichen und
sozialen Integration von Jugendlichen in den Ländern nicht nur im Rahmen
des Jugendhilfeetats, sondern auch im Rahmen der Bildungs-, der Berufsbil-
dungs- und der Arbeitsmarktpolitik erbracht werden. Die oben genannten
jährlichen Ausgaben pro Jugendlichen sagen also nichts über das gesamte
Ausgabenvolumen des Landes in diesem Feld (und damit auch nichts über
das landesspezifische Engagement!). Die Verschiebung der Kostenpositio-
nen zwischen Finanzierung von Einzelfällen und Finanzierung von Infra-
struktur deutet darauf, dass insbesondere bei steigender Arbeitslosigkeit die
Befriedigung aktuellen Handlungsbedarfs  gegenüber strukturellen Lösun-
gen an Gewicht gewinnt.

Insgesamt würden wir diese Tatbestände so interpretieren, dass die Kinder-
und Jugendhilfe eine eher weiche Interpretation der rechtlichen Grundlagen
für die Jugendsozialarbeit zur Richtschnur ihres Handelns gemacht hat. Das
geschieht weniger aus eigenem Antrieb heraus, sondern ist einer schwachen
Position in der Auseinandersetzung um öffentliche Mittel geschuldet. Was
sich in den rechtlichen Grundlagen der Jugendsozialarbeit abzeichnet, setzt
sich in den öffentlichen Haushalten fort. Jugendsozialarbeit ist eher nach-
rangig.

Jugendsozialarbeit kann also nicht beanspruchen, ein zentraler Akteur im
Übergangssystem zu sein. Sie kann auch bedarfsgerecht Leistungen dort
erbringen, wo sie von anderen Akteuren nicht erbracht werden. Sie hat nicht
nur rechtlich, sondern auch durch das Volumen der Mittel, die sie einbrin-
gen kann, gegenüber anderen Akteuren im Übergangssystem eine relativ
schwache Position.
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Jugendsozialarbeit auf verschiedenen Handlungsebenen

Kommunen und Landkreise

Die Erbringung von Leistungen der Jugendsozialarbeit nach dem Kinder-
und Jugendhilferecht für Individuen und Gruppen ist vorrangig Aufgabe der
Kommunen und Landkreise. Angesichts der Nachrangigkeit dieser Leistun-
gen und dem Fehlen eines Rechtsanspruchs auf solche Leistungen gibt es,
wie nicht anders zu erwarten, große Unterschiede im Engagement von
Kommunen und Landkreisen in diesem Feld. Die Spannbreite reicht von
Kommunen, die den Mangel an betrieblichen Ausbildungsplätzen dadurch
ausgleichen, dass sie aus ihrem Jugendhilfeetat im erheblichen Umfang die
außerbetriebliche Ausbildung für anspruchsberechtigte Jugendliche finanzie-
ren, bis hin zu Gemeinden, die für Leistungen der Jugendsozialarbeit nicht
einmal einen Haushaltstitel haben (Braun 1997).

Vor den arbeitsmarktpolitischen Reformen der letzten zwei Jahre bestand
für Kommunen im Feld „Übergang Schule – Beruf“ insofern ein Anreiz
zum Handeln, als sie durch Ausbildung von Jugendlichen aus sozial und
wirtschaftlich schwachen Familien verhindern konnten, dass bei diesen
zukünftig Anspruch auf Sozialhilfeleistungen entstand, die durch die Kom-
munen zu finanzieren waren. Mit dem Zusammenlegen von Arbeitslosenhil-
fe und Sozialhilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige nach dem Sozialgesetz-
buch II könnte dieser Anreiz entfallen; denn nun trägt der Bund die Kosten
zum Lebensunterhalt dieser Personen. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf,
dass einzelne Kommunen ihr Engagement bei der Förderung der beruf-
lichen und sozialen Integration von benachteiligten Jugendlichen im Rah-
men der Jugendhilfe zurückfahren werden.

Ein zweites mögliches Handlungsfeld der kommunalen Jugendsozialarbeit
liegt im Aufbau bzw. Bereitstellung einer Infrastruktur zur beruflichen und
sozialen Integration von benachteiligten Jugendlichen, also eine aktive
Gestaltung des Übergangssystems. Die aktive Gestaltung des lokalen Über-
gangssystems wurde seit Beginn der 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts
zunehmend Gegenstand der Politik in Kommunen und Landkreisen. Diese
Politik gestaltete sich aber in sehr unterschiedlicher Weise. Auch hier reichte
das Spektrum der politischen Strategien von der explizit formulierten kom-
munalen Abstinenz in diesem Politikfeld bis zu differenziert ausformulierten
Konzeptionen, die von einer entsprechend differenziert organisierten Ver-
waltung umgesetzt wurden. In einer Maximalvariante wurde durchaus ange-
strebt, beim Aufbau lokal wirksamer Strukturen der beruflichen Integration
einen zentralen Part zu übernehmen. Ein erster Schritt in eine solche Rich-
tung stellten meist Verfahren einer differenzierten, regelmäßigen Berichter-
stattung zur Übergangsproblematik dar, die zum Ziel hatte, ein abgestimm-
tes Angebot von Regeleinrichtungen und ergänzenden Hilfen zu installieren,
das für alle Jugendlichen, die ihren Bedürfnissen entsprechenden Angebote
umfasste (Braun 1997).

Allerdings, selbst wenn Kommunen und Landkreise zunehmend einen
grundsätzlichen Handlungsbedarf anerkannt haben, so wurden in den mei-
sten Fällen keine Lösungen oder Umsetzungsstrategien entwickelt, die über
punktuelles Handeln hinausgingen. Mit den neuen gesetzlichen Grundlagen
der Arbeitsmarktpolitik werden die Kommunen und Landkreise als Partner
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der gemeinsam mit den örtlichen Arbeitsagenturen gebildeten Arbeitsge-
meinschaften zur Betreuung der Arbeitslosengeld II-Bezieher fast zwangs-
läufig zu Ko-Akteuren einer lokalen Übergangspolitik. Allerdings sind in
diesen Konstruktionen der Arbeitsgemeinschaften die Sozialämter die kom-
munalen Partner der Arbeitsagenturen. Eine Beteiligung der Jugendämter ist
bisher nur in Ausnahmefällen feststellbar. Unsere These lautet, dass dort,
wo die Jugendämter als öffentliche Träger der Jugendsozialarbeit bereits in
der Vergangenheit Übergangspolitik mit gestaltet (und dafür auch
Ressourcen eingesetzt) haben, wird Jugendsozialarbeit auf der lokalen
Ebene auch zukünftig Akteur bei der Gestaltung eines bedarfsgerecht ausge-
statteten lokalen Übergangssystems sein. Wir erwarten, dass dies sich auch
in den Übergangsverläufen von Jugendlichen mit Benachteiligungen
abzeichnen wird, also sich die Chancen auf das Gelingen der beruflichen
Integration verbessern. Ob dies der Fall ist, wäre ein wichtiger Gegenstand
für eine Evaluationsforschung zur neuen Arbeitsmarktpolitik.

Länder

Die großen Unterschiede im Aktivitätsniveau der Jugendsozialarbeit zwi-
schen Kommunen (bzw. Landkreisen), die eben skizziert wurden, lassen sich
auch auf der Ebene der Länder wiederfinden. Die oben dazu referierten
Daten weisen auf große Unterschiede zwischen den Ländern, was die Lei-
stungen betrifft, die sie im Rahmen der Jugendsozialarbeit zur beruflichen
Integration von Jugendlichen erbringen.

Im Prinzip sind dabei zwei Typen von Leistungen der Länder (Göbel 2001)
zu unterscheiden:
- Ein Typ von Leistungen besteht darin, dass Modellprogramme initiiert

werden, die der Erprobung von Methoden und Strategien dienen und
eine Anregungsfunktion für die öffentliche Jugendsozialarbeit auf loka-
ler Ebene bzw. Anbieter von Leistungen in öffentlicher und freier Trä-
gerschaft haben sollen.

- Ein zweiter Typ von Leistungen der Jugendsozialarbeit auf Länderebene
besteht im Aufbau einer Infrastruktur, die quasi flächendeckend eine
feste Funktion im Übergangssystem erfüllt.

Beispiel für ein solches Modellprogramm sind die „Schulmüden-Projekte“ in
Nordrhein-Westfalen. Hier hat das Land relativ flächendeckend die Arbeit
von freien Trägern der Jugendsozialarbeit finanziert, die in Zusammenarbeit
mit Schulen Strategien entwickelt und umgesetzt haben, durch die Schulab-
brüche und Schulverweigerung verhindert werden sollten. Die Finanzierung
war auf Zeiträume von zwei bis drei Jahren befristet. Im Sinne der Anre-
gungsfunktion wurde die Einrichtung des Modellprogramms mit der Erwar-
tung verbunden, dass zukünftig Kommunen als zuständige Träger der
Jugendsozialarbeit diese Kosten übernehmen würden. Dies ist zwar nicht
durchgängig aber doch häufig geschehen (Hofmann-Lun/Kraheck 2004).

Eine Art Mittelweg geht der Freistaat Bayern. Während in den 80-er und
90-er Jahren des vorigen Jahrhunderts zeitlich befristete Modellprogramme
im Mittelpunkt der Landesaktivitäten zur Jugendsozialarbeit standen, ist
man inzwischen zu einer längerfristigen Förderung von Institutionen und
Einrichtungen in Form von Zuschüssen übergegangen. Dies dient dem Ziel,
die bestehende Infrastruktur zu stabilisieren. Im Zeitraum von 1994 bis
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2004 ist der Mitteleinsatz der bayerischen Staatsregierung für Jugendsozial-
arbeit von 2.8 Millionen Euro auf 5.1 Millionen Euro angestiegen. In Pro-
zenten ist dies sicher eine eindrucksvolle Steigerung. In absoluten Zahlen
handelt es sich gemessen an den Problemen auch im Boomland Bayern um
relativ geringe Beträge.

Das Land Niedersachsen schließlich ist den Weg gegangen, Infrastrukturein-
richtungen wie Jugendwerkstätten, regionale Arbeitsstellen und regionale
Jugendbüros mit einem System von Fördermodulen zu verbinden, durch die
Jugendliche Schritt für Schritt nach Möglichkeit an eine Ausbildung in
Betrieben des ersten Arbeitsmarktes herangeführt werden sollen. Der Auf-
bau dieses Systems ist Ergebnis eines langjährigen Prozesses, der unabhän-
gig von politischen Mehrheiten vollzogen wurde. Durch das Land werden
dafür im überdurchschnittlichen Umfang Mittel investiert. Diese werden
systematisch mit Mitteln der Arbeitsmarktpolitik des Bundes bzw. Mitteln
der EU kombiniert. Dadurch werden einerseits Gesamtvolumen erreicht, die
Gestaltungsmöglichkeiten im Übergangssystem eröffnen. Allerdings entste-
hen auch Abhängigkeiten, die zu unerwünschten Nebenwirkungen führen
können: Veränderungen der arbeitsmarktpolitischen Strategien der Kofinan-
ziers können den Bestand des mit großem Aufwand gestalteten flächendek-
kenden Systems jederzeit auch gefährden.

Die Bundesebene

Auf Bundesebene ist die Jugendsozialarbeit im Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) angesiedelt. Auch auf die-
ser Ebene findet sowohl die Förderung von Infrastruktureinrichtungen als
auch die Durchführung von Modellprogrammen statt, wofür das Finanzie-
rungsinstrument der Kinder- und Jugendplan des Bundes ist. Vom BMFSFJ
geförderte Infrastruktureinrichtungen sind insbesondere die Zentralstellen
der bundesweit agierenden freien Träger der Jugendsozialarbeit, die für ihre
jeweiligen Bereiche Koordinations-, Informations- und Qualifizierungsfunk-
tionen wahrnehmen (Borsche 2001).

Die Modellprogramme des BMFSFJ zur Jugendsozialarbeit setzten in den
letzten 15 Jahren u. a. die folgenden Schwerpunkte:
- Von 1989 bis 1993 wurde unter dem Stichwort „Verbund“ erprobt, wie

durch eine bessere lokale Vernetzung, Kooperation und Koordination
Angebote im Übergangssystem auf lokaler Ebene so abgestimmt wer-
den konnten, dass ein koherentes, an den Ausgangslagen und Bedürfnis-
sen der Jugendlichen orientiertes Übergangssystem entsteht. Ein Ergeb-
nis des Modellprogramms war allerdings, dass angesichts ihres schwa-
chen Status Jugendsozialarbeit dabei nur sehr begrenzt eine gestaltende
Funktion wahrnehmen konnte (Braun 1997).

- In den Jahren 1998 bis 2002 wurden insbesondere Strategien erprobt,
die komplementäre Leistungen der Jugendsozialarbeit in Kooperation
mit den primär zuständigen Regelinstitutionen zum Inhalt hatten. Dies
betraf z. B. die Kooperation von Jugendsozialarbeit mit Schulen bei der
Prävention von Schulmüdigkeit und Schulverweigerung, die Koopera-
tion von Jugendsozialarbeit und Betrieben bei der betrieblichen Ausbil-
dung von benachteiligten Jugendlichen und die Kooperation von
Jugendhilfebetrieben und privatwirtschaftlichen Betrieben bei der Quali-
fizierung und Beschäftigung von Jugendlichen mit schlechten Startchan-
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cen (Gericke u. a. 2001; Gericke u. a. 2002).

In den Jahren 2003 bis 2006 wird unter dem Stichwort „Kompetenzagentu-
ren“ erprobt, wie Einrichtungen der Jugendsozialarbeit für Jugendliche eine
Lotsenfunktion durch das Übergangssystem wahrnehmen können. Zentrales
methodisches Verfahren wurde Case Management. Erstmals wurde in dieser
Programmphase die Bundesagentur für Arbeit systematisch in die Konzipie-
rung einbezogen. Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit zwischen ört-
lichen Jugendämtern und örtlichen Arbeitsagenturen dadurch in das Pro-
gramm eingebaut, dass an Standorten der Kompetenzagenturen beide Seiten
von vornherein sich zu einer Kooperation bereit erklären mussten (Braun
u. a. 2003).

Perspektiven

Unser Überblick über die drei Ebenen – Kommunen/Landkreise, Länder,
Bundesebene – zeigt, dass sich in der Tendenz eine Entwicklung vom relativ
isolierten Ad-hoc-Handeln in Richtung zu einer vertikalen und horizontalen
Kooperation abzeichnet. Hatte die Jugendsozialarbeit anfangs der 90-er
Jahre unter dem Motto „Strategie der Einmischung“ den Anspruch vertre-
ten, in einer Anwaltsfunktion für benachteiligte Jugendliche eine zentrale
Rolle bei der Ausgestaltung des Übergangssystems für diese Zielgruppe zu
spielen, so sind in den letzten Jahren zunehmend Angebote und Strategien
in den Vordergrund gerückt, die eine komplementäre, unterstützende Funk-
tion gegenüber den primär zuständigen Institutionen (Schulen, Betriebe,
Arbeitsagenturen) in den Vordergrund stellen. Dies mag nicht zuletzt der
Tatsache geschuldet sein, dass der geringe Umfang der für Jugendsozialar-
beit verfügbaren Ressourcen eine Beschränkung auf ergänzende Leistungen
nahe legt. Gleichzeitig ist aber auch die Einsicht gewachsen, dass es nicht im
Interesse der Jugendlichen liegen kann, in einem von den Regeleinrichtun-
gen des Übergangssystems abgeschotteten Teilsystem der Jugendsozialarbeit
„ihre Kreise zu ziehen“ und sich dabei möglicherweise vom ersten Arbeits-
markt immer weiter zu entfernen.

Allerdings, auch die Wahrnehmung komplementärer Funktionen gegenüber
Schulen, Betrieben und Arbeitsagenturen setzt eine stabile Finanzierung
voraus. Eine solche stabile Finanzierung ist im Rahmen der Förderung aus
Modellprogrammen, seien sie kommunal, landesspezifisch, bundesweit oder
europäisch, in der Regel nicht gegeben. Insofern kann hier nicht abschlie-
ßend entschieden werden, ob die Jugendsozialarbeit zukünftig im Über-
gangssystem systematisch und auf Dauer Funktionen erfüllen kann, die
ihren Möglichkeiten und besonderen Kompetenzen entspricht.
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